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Editorial

„Hinweisgeberschutz ist Unternehmensschutz.“

Am 02.06.2023 wurde im Bundesgesetzblatt (Nr.  140/2023) das 
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) verkündet. Kern des Hin-
weisgeberschutzgesetzes ist der Schutz von Hinweisgebern1 vor 
jedweden Repressalien. 

Unternehmen ab einer regelmäßigen Beschäftigtenzahl von 50 
oder mehr sind nach dem HinSchG zu umfangreichen Maßnahmen 
verpflichtet, um diesen Schutz sicherzustellen. 

Die Fragen und Antworten zum neuen HinSchG sind einerseits ju-
ristischer Natur, betreffen aber auch die Betriebsabläufe im Unter-
nehmen; Hinweisgeberschutz wirkt sich auf die betriebsinternen 
Prozesse aus. Daneben ist ein wichtiger Aspekt auch die Frage der 
Unternehmensführung, der Kommunikation und der Unterneh-
menskultur. Wie gehen wir mit Unregelmäßigkeiten und Regelver-
stößen im Unternehmen um? 

1.	 Die Regelungen des Hinweisgeberschutzgesetzes 
(HinSchG)

Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt Hinweisgeber unter einen be-
sonderen Schutz und verpflichtet Unternehmen, Vorkehrungen zu 
treffen, um die Identität von Hinweisgebern und der von Hinweisen 
Betroffenen vertraulich zu halten und Schutz vor Repressalien si-
cherzustellen, sowie Unternehmen ab einer gewissen Größenord-
nung, Meldestellen für die Meldung von gesetzesrelevanten Hin-
weisen einzurichten.

Daneben schreibt das Gesetz Verfahrensabläufe vor, die innerhalb 
der Unternehmen einzurichten sind und sieht Sanktionen für Ver-
stöße vor.

1	 In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel  
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich  
auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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2.	 Geschützte Personen

Den Kreis der geschützten Personen legt § 1 HinSchG unter der 
Überschrift „Zielsetzungen, persönlicher Anwendungsbereich“ 
fest.

§ 1 Abs. 1 HinSchG schützt natürliche Personen, die im Zusam-
menhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer 
beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben 
und diese an die nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen 
melden oder offenlegen.

Nach § 1 Abs. 2 HinSchG sind überdies die Personen geschützt, die 
von der Meldung bzw. Offenlegung betroffen oder die Gegenstand 
der Meldung bzw. Offenlegung sind. 

2.1	 Arbeitnehmer & sonstige Mitarbeiter

Der typische Fall der nach dem Gesetz geschützten Personen ist 
in der Vielzahl der Fälle der Arbeitnehmer, der an betriebliche und 
andere Informationen im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit gelangt.

Gemeint ist die Gesamtheit aller Arbeitnehmer bzw. Beschäftigten 
ohne Ausnahme, denn jeder in einem Betrieb Tätige erhält Ein- 
blicke in interne Vorgänge. 

Zu beachten ist zudem, dass auch schon das Vorfeld der Aufnahme 
einer Tätigkeit erfasst wird; also Umstände, die z. B. in einem Be-
werbungsprozess auffallen oder bei auf die Arbeit vorbereitenden 
Schulungen usw.

2.2	 Geschäftspartner & Dritte

Aufgrund der weiten Fassung des Begriffs „beruflichen Tätigkeit“ 
sind auch Selbstständige, freie Mitarbeiter, Freiwillige und sonsti-
ge Dritte vom Gesetz erfasst, die mit einem Unternehmen zusam-
menarbeiten.
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Vereinbarungen, etwa Klauseln im Arbeitsvertrag oder individu-
elle vertragliche Absprachen mit einzelnen Mitarbeitern, die die 
(Schutz-)Rechte hinweisgebender Personen beschränken, sind un-
wirksam (§ 39 HinSchG).

2.3	 Nicht geschützte Personen,  
Wegfall des Hinweisgeberschutzes

Als Grundsatz gilt: Unter dem Schutz des Gesetzes stehen nur Hin-
weisgeber, die von der Richtigkeit ihrer Meldung überzeugt sind. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Hinweisgeber, die bewusst 
unrichtige Informationen zum Gegenstand ihrer Meldung machen, 
nicht schützenswert sind. 

Dazu § 9 Abs. 1 HinSchG:

„Die Identität einer hinweisgebenden Person, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über 
Verstöße meldet, wird nicht nach diesem Gesetz geschützt.“

3.	 Sachlicher Anwendungsbereich –  
Meldung von Rechtsverstößen

Welche Hinweise sind nach dem HinSchG geschützt? Die Antwort 
gibt § 2 HinSchG und bildet drei Gruppen:

	� Gruppe 1: Strafbewehrte Verstöße, § 2 Abs. 1 Nr. 1 HinSchG

Stets findet ein Schutz von Hinweisgebern statt, wenn sich ihr 
Hinweis auf eine mögliche Straftat bezieht. Dies kann eine Straf-
tat nach dem Strafgesetzbuch oder nach anderen Strafrechtstat-
beständen sein. 

	� Gruppe 2: Bestimmte bußgeldbewehrte Verstöße, §  2 Abs.  1 
Nr. 2 HinSchG

Bei Hinweisen zu Rechtsverstößen, die „nur“ mit einem Buß-
geld belegt sind, gilt der Schutz durch das Gesetz nur dann, 
wenn die „verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder 
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